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9877 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 28. Juni 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Aktiengesetz, das GmbH-Gesetz, das SE-Gesetz, das Genossenschaftsgesetz und 
das Arbeitsverfassungsgesetz zur Erreichung einer gleichberechtigten Vertretung von 
Frauen und Männern im Aufsichtsrat geändert werden (Gleichstellungsgesetz von Frauen 
und Männern im Aufsichtsrat – GFMA-G)  

Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates wird ab 1.1.2018 in Aufsichtsräten von börsenotierten 
Unternehmen sowie von Unternehmen mit mehr als 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
Frauenquote von 30 % festgelegt, die bei Neubestellungen verpflichtend einzuhalten ist. 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
4. Juli 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Stefan Schennach. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Stefan Schennach gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Juli 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, 
gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2017 07 04 

 Stefan Schennach Mag. Susanne Kurz 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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